
Marktgemeinde: F] OBERVELLACH

Verlautbarung

über  das  Eintragungsverfahren

für  die  Volksbegehren  mit  den  Kurzbezeichnungen

*  BIST  DU GESCHEIT

*  C02-Steuer  abschaffen

*  Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-

Volksbegehren

*  Energieabgaben  streichen  -  Volksbegehren

*  Energiepreisexposion  jetzt  stoppen!

*  Essen  nicht  wegwerfen!

*  Friede  durch  Neutra!ität

*  Glyphosat  verbieten!

*  Kein  Elektroauto-Zwang

*  Kein  NATO-Beitritt

*  Nein  zu Atomkraft-Greenwashing

*  Neutralität  Österreichs  stärken

*  Parteienförderungen  abschaffen

*  Tägiche  Turnstunde

Aufgrund  der  auf  der  Amtstafel  des  Bundesministeriums  für  lnneres  sowie  im Internet  vereÄfen'tlich-

ten  stattgebenden  Entscheidungen  des Bundesministers  für  Inneres  betreffend  die  oben  angeführ-

ten  Volksbegehren  wird  ver1autbart:

Die  Stimmberechtigten  können  innerhalb  des  vom  Bundesminister  für  Inneres  gemäß  § 6 Abs.  2

des  Volksbegehrengesetzes  2018  -  VoBeG  festgesetzten  Eintragungszeitraums,  das  ist

von  Montag,  21. März  2024,

bis  (einschließlich)  Montag,  18.  März  2024,

in jeder  Gerneinde  in den  jeweiligen  Text  samt  Begründung  der  Volksbegehren  Einsicht  nehmen  und

ihre  Zustimmung  zu einern  oder  zu mehreren  Volksbegehren  durch  einmaiige  eigenhändige  Eintra-

gung  ihrev  Unterschrift  auf  einem  von  der  Gemeinde  zur  Verfügung  gesteflten  Eintragungsformular

erklären.  Die  Eintragung  rnuss  nicht  auf  einer  Gemeinde  erfofgen,  sondern  kann  auch  onine  getä-

tigt vverden (www.bmi.gv.at/voIksbegemen).

Stimrnberechtigt  ist, wer  arn letzten  Tag des  Eintragungszeitraums  das Wahirecht  zum  Nationalrat

besitzt  (österreichische  Staatsbürgerschaft,  Vollendung  des 16.  Lebensjahres,  kein  Aussch)uss  vom

Wah!recht)  und  zum  Stichtag  5. Februar  2024  in der  Wählerevidenz  einer  Gemeinde  eingetragen  ist.

Bitte  beacftten:  Personen,  die bereits  eine  Unterstützungserklärung  für  ein  Volksbegehren  abgege-

ben  haben,  können  für  dieses  Volksbegehren  keine  Eintragung  mehr  vornehrnen,  da eine  getätigte

UnterstützungserkIärung  bereits  als gültige  Eintragung  zählt.

>>>  Fortsetzung  auf  Seite  2
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In dieser  Gerneinde  {diesem  Magistrat)  können  Eintragungen  während  des  Eintragungszeitraums

an fo!gender  Adresse  (an  folgenden  Adressen)

9821  0bervellach  21

an den  nachstehend  angeführten  Tagen  und  zu den  folgenden  Zeiten  vorgenommen  werden:

MOntag,  I:i.  MärZ  2024,  VOn ,,,,,,0,8,J)Q,  bis .....alÜiO.o.  Uhry

Dienstag,  12.  März  2024,  von  -.----o-s=pJ)o-  bis .....16.(10.  Uhr,

Mittwoch,  ia.yirzzoza,von......0.8.ä.bis.....1fii0.0.uhr,

Donnerstag,  14.  März  2024,  von  ,,,,,,0,8,p,Qo, bis .....16%QO.  Uhr,

Freitag,  :15. März  2024,  von  ......0.6.-.QQ. bis ,,,,,,I§%(»,Q Uhr,

Samstag, 16. März 2024,gesch1ossen, EI
Sonntag,  17. März 2024,gesch1ossen, [3
Montag,  :18. MärZ  2024,  VOn ......0.8/J)Q.  biS .....2Q,o,0.  Uhr.

Online  können  Sie eine  Eintragung  bis zum letzten  Tag des Eintragungszeitraumes  (18. März  2024),

20.00  Uhr,  durchführen.

Kundmachung:

angesch!agen  am: .:3<::P."!a..Ä:)..;":'.!
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